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Betreff: 
Entwässerung des "Ferienparks Schlieker" 
 
 
 
Beratungsfolge: 
12.06.2012 Bau- und Umweltausschuss 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bau- und Umweltausschuss beschließt, beim Kreis Coesfeld die Übertragung der 
Abwasserbeseitigungspflicht für den Bereich „Ferienpark Schlieker“ zu beantragen und die 
Verwaltung zu beauftragen, kurzfristig die Wiederinbetriebnahme der Kläranlage zu erreichen und 
die Planungen für einen zügigen Anschluss an das Abwasserbeseitigungssystem der Stadt Olfen 
aufzunehmen. 
 
Begründung: 
Auf die verschiedenen Beratungen und Mitteilungen zu der oben aufgeführten Thematik wird Bezug 
genommen.  
 
Auf Grund der eingehend beschriebenen Sach- und Rechtslage mit dem Insolvenzverfahren der 
Betreibergesellschaft soll jetzt kurzfristig eine Alternative zu dem schon seit September 
organisierten „rollenden Kanal“ gefunden werden.  
 
Nach verschiedenen Abstimmungsgesprächen mit den Eigentümern, den Erbbauberechtigten, dem 
Kreis Coesfeld als Untere Wasserbehörde und dem Insolvenzverwalter erscheint es sinnvoll, für den 
Schmutzwasserbereich wieder abwasserbeseitigungspflichtig zu werden.  
 
Um eine kurzfristige Entwässerungslösung zu erreichen, soll die vorhandene Kläranlage technisch 
ertüchtigt und wieder in Betrieb genommen werden. Daneben soll zügig ein Anschluss an die 
zentrale Kläranlage des Lippeverbandes über das vorhandene Abwassersystem der Stadt Olfen 
geplant werden.  
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Die Erbbauberechtigten sind nach erster Einschätzung sehr daran interessiert, dass die Stadt Olfen 
so vorgeht. Dabei ist deutlich gemacht worden, dass für einen entsprechenden Kanalanschluss 
Beiträge nach dem städtischen Satzungsrecht zu leisten sind. Auch sind zukünftig entsprechende 
Abwassergebühren an die Stadt Olfen abzuführen.  
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Eingehende Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.  
 
 
 
 
 
   

Sendermann  Himmelmann 
Beigeordneter  Bürgermeister 

 
 
 
 
 


